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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Diliersberger ~hd Genossen 

haben am 13. Juli 1990 unter der Nr. 6038/J-NR/1990 an mich ein~ 
schriftliche Anfrage betreffend die ,Vollstreckung von ADV
Zahlungsbefehlen' in Deutschland gerichtet, welche folgenden 
Wortlaut hat: 

"1) Werden Sie im Ztisammenwirken mit dem Bundesministerium fUr 

Justiz eine Erweiterung des Vollstreckungsßbereinkommensmit 
der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der ADV-Zahlungs
befehl~ anstreben? 

2) Wann rechnen Sie mit dem Zustandekommen eines gUltigen Abkom
mens?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu Punkt 1: Meinem Ressort war bisher nicht bekannt, daß Zah

lungsbefehle 6sterreichischer Gerichte, die im auto
mationsunterstUtzten Verf-ahren erlassen wurden, in 
der Bundesrepublik Deutschland mangels Amtssiegels 
nicht vollstreckt werden. Es trifft zu, daß nach 
Art.7 Abs.l Zif. 1 des Vertrags vom 6. Juni 1959 mit 
der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige 
Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent
scheidungen, Vergleichen und 6ffentlichen Urkunden 
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in Zivil- und Handelssachen, BGBl. Nr; 105/1960, dem 

Antrag auf Bewilligung der Vollstreckbarerklärung in 

der Bundesrepublik Deutschland eine mit "amtlich~m 
Siegel oder Stempel" versehene Ausfertigung des 

österreichischen Exekutionstitels anzuschließen ist. 

Bei den österreichischen gerichtlichen Zahlungsbe
fehlen, die automationsunterstützt erlassen wurden, 

fehlt ein solches amtliches Siegel. Bei Abschluß des 

Vollstreckungsvertrages im Jahr 1959 konnte noch . 

nicht auf fortgeschrittenere Methoden der Ausferti
gung gerichtlicher Entscheidungen Bedacht genommen 

werden. 

Da bisher an mein Ressort keine Beschwerden darüber, 

daß österreichische Zahlungsbefehle in Deu,tschland 

mangels eines Amtssiegels nicht ~ollstreckt werden 

konnten, herangetragen worden sind, ist anzunehmen, 

daß es sich bei der Verweigerung derVollstr~ckung 
aus dem genannten Grund um, Einzelfälle handelt. 

Im Hinblick auf den mit einer Änderung des Voll

streckungsvertrages mit der Bundesrepublik Deutsch

land, ve~bundenen beträchtlichen Verwaltungsaufwand 

ist beabsichtigt, im Einvernehmen mit dem Vertrags

partner eine Interpretation der genannten Rechts

quelle zu erreichen, die vom Formerfordernis des 
"amtlichen Siegels" absieht. 

Zu Punkt 2: Wie sich aus dem oben Gesagten ergibt, wird eine 

Novellierun~ des österreichisch-deutschen Voll
streckungsvertrages wohl nur dann in Betracht zu 

ziehen sein, wenn dem oben ausgeführten österreichi

schen Standpunkt nicht.im Wege einer großzügigeren 

Auslegung des derzeitigen Vertragstextes Rechnung 

getragen werden kann . 

. Der Bun;tist 

5758/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




